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Ueber eine angebliche LÜl(ke im Texte des Thnkydides.

L. Holzapfel hat jüngst in dieser Zeitschrift (XXXVII S.
448 ff.) die Ansichten, welche Müller-Strübing in seinen Thuky­
dideischen Forschungen über die Darstellung des lesbischen Ab­
falls bei Thukydides aufgestellt hat, einer nähern Prüfung unter­
zogen und gelangt, was die von Müller bestrittene
Confiscation des gesammten Grundes und Bodens von Lesbos
ausser Methymna betrifft, zu dem da nach Müller­
Striibing's Berechnung der Ertrag de8selben einen etwa viermal
höheren Werth gehabt haben müsste als der Pachtzins, den die
Athener erhielten, die 1l1assregel sich auf die Ländereien der am
Aufstande Betheiligten, also der Aristokraten, beschränkt habe
und die Bezeichnung dieser Beschränkung im Texte des Thuky­
dides ansgefallen sei., Es lässt sich nun meines Erachtens be­
weisen, 1) dass es unmöglich ist eine solche Lücke im Texte
des Thukydides anzunehmen, 2) dass diese Annahm'e ihrem Zwecke
nicht genügt, 3) dass die Gründe, aus welchen man die Unrich­
tigkeit der im Texte des Thukydides stehenden bezüglichen An­
gabe behauptet, nichtig sind.

Die in Betracht kommenden Worte de!! Thukydides (lU 5Q, 2)
lauten: ,ÜcrT€.pOV OE <popov IJ.Ev OUK lraEav Aecrßiot<;, KMpouc;
oE itOlTjcravTeo;; rfjo;; TI1e; n:Arr\! Tilo;; MI'J9uIJ.vaiwv TjJUJXlAtOUe;, Tpla­
Kocrioue; IJ.EV TOle; Beole; lepouc; ~EelAov, ~rr1 oE TOVe; dAAOU~ crepwv
o.UTWV KAllPouxouo;; TOU~ Aax6vTa~ an:€n:ql.\jJlXV. Man müsste nun
aie vermisste beschränkende Bestimmung entweder nach Tf\e; rile;
oder neb-en rile; Mn6u/lva(wv ausgefallen denken: in jenem Falle
könnte ursprünglich geschrieben gewesen sein KMpou~ bE n:0l~­

cro.vTe~ rfj~ rfjc;; <TWV ahiwv Til~ arrodTacrewc;;), in diesem n:A~V
(rile; TOU bnlJ.0u rwv MUT~Anvctiwv K(1) Tfje; Ml'J8ulJ.vaiwv. Allein
bei der ersten El'gänzung passt n:A~V rfjc;; MI'J9uIJ.vaiwv nicht, da
der Grundbesitz der Methymnäer nicht ausgenommen wird von
dem der Urheber des Abfalls, sondern von dem der Lesbier, und
das würde bei jeder anderen Ergänzung an dieser Stelle auch
aer Fall sein, da jede denselben Sinn geben müsste. Findet
aber die Ergänzung neben ril~ Mn6uIlvaiwv in der bezeichneten
oder, wie es nothwendig ist, in gleichbedeutender Weise statt,
so würde die Ausnahme nicht, wie es doch die Natur der Sache
erfordert, geringern, sondern weit grössern Umfanges sein als
das, von dem sie ausgenommen wird. Denn damit der Pachtzins
dem Bodenertrage nach Müller-Striibing's Berechnung entspräche,
müsste 3/4 des mytilenäischen Gebiets 1 ausgenommen werden und
dazu käme dann noch das von Methymna. Demnach sehe ich
keine Möglichkeit dem überlieferten Texte eine beschränkende
Bestimmung des erforderlichen Sinnes hinzuzufügen. Man mUsste

1 Die kleineren Städte der Insel, Antissa, Pyrrha und Eresos,
standen augenscheinlich in Abhängigkeit yon Mytilene (ygI. IU 18, 1)
und können daher im Gebiete desselben miteinbegriffen werden.
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ein noch weiter gehendes Verderbniss annehmen. Wenn nun,
um die Annahme einei' Lüoke wahrsoheinlioh zu ma.ohen, folgende
Bemerkung der in der Revue de philol. I S. 182 W. veröffent­
lichten Scholien von Patmos angeführt wird: oPTa~, ~ aqJ1epw­
IlEVTj xwpa TOle; eeole;, nTm arrö TWV 0PTlWV, &rrep EO'TtIlUO'T~­

pta, nTm arro TOU öPTnv, örrep EO'TtV EmeUllelv, Kaprrov lpEpelV.
aüTll Tap OUK EyEWPT€lTO EmxpaTOe; ooO'a. EV Tlfl '!Tept O'UV­
TaEEWe;' 'rrpoe; TOUe; KaTapaTOUe; M€'fapEae; EtVlllp!O'MeE arro­
Te,uvo,uEvOUC; TTJV öPTaba" die nur zu den Worten TptaKoO'louC;
IlEv TOle;; eeole; lepouc;; Etel),ov gehören kann, BO ist auoh diese
Stütze durchaus hinfällig. Zu jener Annahme nämlioh würde
uns dieses Scholion nur dann berechtigen, wenn aus demselben
erschlossen werden müsste, dass öPTae;; im Texte des Thukydides
gestanden habe. .Doch das wäre nur dann der Fall, wenn das
Scholion selber vollständig sein müsste. Wenn aber dasselbe in
seiner vorliegenden Gestalt zu dem überlieferten Texte des Thu­
kydides nicht passt, so lässt sioh ebenso leioht bei ihm als bei
diesem ein Ausfall denken, und so hat schon in Bnr­
sian's Jahresber. XIII S.134 sich zn der Annahme veranlasst ge­
sehen, dass der Anfang des Scholions weggefallen sei; und das
ist um so wahrscheinlioher, da dasselbe auch eine Versetzung
erfahren hat: eJ'l gehört zu III 50, 2, steht aber vor einem Soho­
lion zu III 49, 1. Dass nun aber, wenn diese Ansicht richtig
ist, öPTae;; nicht im Texte des Thukydides gestanden zu haben
brauoht, ersieht man deutlich aus folgendem Scholion zu Demosth.
III 20: oöb' irrl ,uev KoptvEJiou\;] arro KOLVOU TO oöoal1we;; O'w­
lpp6vwv EO'Tlv oub€: TEvva!wv, Errl ,uev Koptveiou\; Kai MeTapeae;;,
Ö EO'nv "EAAllvac; dVTae;;, <JTpaT€V€<TEJat, Errl be <l>iAtrrrrov, TOV
ßapßapov OVTa, ,uno al be. ahiat a\· KaTa METapEWV Kal KOPIV­
€liwv aUTat' 0\ ME.Tapel\; T~V OPTa.ba rrapETe,uvov, 0\ OE Kopiv­
€ltOt <Juvellaxouv TOle; M€TapEuat, Kat bta Touro de;; rroAEllov
'AellValote;; KaTEO'Tl1<Jav. öPTae;; be EKaAElTO " xwpa fJ bto. Ta
OPTta TWV EJewv fJ bta 1'0 apTTJv ElVat Kai öPTliv EV aUTfj. Wir
haben hier am Schlusse eine Bemerkung desselben Inhalts über
oPTae;;, lind doch steht dieses· Wort nicht an der zugehörigen
SteUe des Demosthenes. Wie aber das Thukydidesscholion zu
Anfang verstümmelt ist, so ist offenbar das zu Demosthenes am
Ende unvoURtändig. Dieses lässt sich aus Etym. magn. oPTaoa
l11v' rrapft 1'0 apTJ1 ne;; Elvm Kat &vepra<JTOe;; fJ ow. 1'0 EV mh~

Tl! lpUTa rrpo\; aöEllO'lV öprliv folgendermassen ergänzen: OPTae;
be EKaAElTO ~ xwpa 11 Ota Ta dpTta TWV EJEWV 11 bta 1'0 apT~v
dvm Kat öPTliv EV aUT~ (Ta lpU1'a rrpoe; aÜtl1<Jw). Während
aber das Etym. nur einen Thei! desjenigen bietet, was in
dem Demosthenes- Thukydidessoholion enthalten ist, wird der
Inhalt dieser beiden vollständig im Lexikon des Photios also
wiedergegeben: öPTabee;< Ta lepa xwpia, nTOl arro TWV öPTiwv
11 TWV IlUO'TllP!WV, 11 rrapa 1'0 öPTliv, orrE.p E<JTIv EmeuIlEIV. Kai
Tap Em€lUJ..l.00vn:e;; TpuTUV Ta lepa. lpUTa, OU TOAJ..l.WO't bta TO
err&paTa €Ivat. Man sieht, diese Erklärungen sind alle aus der-
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selben Quelle geflossen 1. Ich' änze nun das Thukydides'
scholion folgendermassen : (\EpO' ov] aq>lepwl1av. lh<aXEiTo
oe) oPTaC;; Tt aq>u:pwJlEVll XWPll TOle;; 6EOlC;;, ~TOl KTA. Zu dieser
Fassung kann man ausseI' dem angefUhrten Demosthenesscholion
vergleiohen sohol. Thuo. V 69, 2 /lUa TWV 1TOAE/oUKWV VOJlwv]
vOJlOUC;; 1TOAEJlllWUe;; AETEI Ta ~I1JlaTa ä1TEP Ubov 0\ AaKEb(l1JlO­
VIQI JlEAAOVTEe;; JlaXEI16m' ~v be. TIPOTpE1TTlKa. EK<XAOUV be EIlßa­
Tnpl<X. Es ergibt sich also, dass das angezogene Soholion für
die Annahme einer Lücke keinen Anhalt bietet.

Doch gesetzt es könnte auf irgend eine probable Weise
der gewünschte Zusatz zu dem Texte des Thukydides gewonnen
werden, 80 ist damit gar nichts erreicht, wenn der lesbisohe Adel
aus den Grundbesitzern bestand, wie das z. B. in Samos nach
Thuk. VIII 21 der Fall war. Es müsste wenigstens erst noch
bewiesen werden, dass nur ein kleinerer Thei! der Grundbesitzer
zum Adel gehört habe. Dieser Beweis aber kann llieht erbracht
werden.

Was nun die Gründe betrifft, aus denen die Unriehtigkeit
der bei Thukydides überlieferten Angabe gefolgert wird, .so liegt
der Hauptbeweis eben in dem unverhältnissmässig geringen Bo­
denwerthe, der sich aus dem an die attischen Kleruohen zu ent·
riehtenden Paehtzins nach Müller·Strübing's Berechnung ergibt;
dazu kommen dann noch einige unterstützende Gründe. Zunächst
soll Bich die Einziehung des gesammten Grundbesitzes nicht leicht
mit der aus aIA n.90 ersichtlichen Thatsache vereinigen lassen,
dass in Mytilene längere Zeit nach der Uebergabe der Stadt ein
autonomes Gemeinwesen existirte. Von einer Autonomie der
Mytilenäer ist aus der angezogenen Inschrift nichts zn ersehen;
im Gegentheil erfahren wir, wenn die bezügliche
Kirchhoff's riohtig ist, dass die At.hener durch von dele··
girte E1TlI1KOTIOl eine Gerichtshoheit in. den vertragsmässigen Han­
delsprocessen (btKfll arro I1UJl~OAWV) ausübten, die ihnen sonst
selbst bei den tribntpftichtigen Bundesgenossen, so viel wir wis'
sen, in (Hesen Prooessen nicht zustand 2. Die Inschrift sagt nns
ausserdem nur, dass die Mytilenäer eine Gesandtschaft nach Athen
schickten und diese, wie es bei den Gesandtschaften fremder
Staaten üblich war, zur Bewirthung ins Prytaneiongeladen wurde.
Das deutet nun allerdings darauf hin, dass Mytilene nach 'fwie
vor ein besonderes Gemeinwesen bildete; dies war aber auch
schon aus dem Berichte zu entnehmen, den Thukydides III 50
über die bezüglich der abgefallenen Mytilenäer von den Athenem

1 Daher ergibt sieh aus dem Demosthenesscholion, magn.
und Phot. die unbedingte Sicherheit der von Sakkelion i ydides·
8cholionEmendation ÖPTliv, Ö'lr€P statt öPTavQu d'lr€p
der Hs. Nur hätte er auoh nach €m8U1.l€'iv ein Komma setzen sollen.
da Kapm)v lpEp€!V zunächst von bPTiiv abhängt.

2 Vgl. meine Abhandlung de sociorullJ Atheniensium iudioiis (ind.
lect. !lcad. Mouast. 1881) 8. 6 ff.

Rhein. Mus. f. Phllol. N. F. XXXVIII. 10
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gefassten Beschlüsse gibt, in dem eine Aufhebung ihres Gemeinde­
verbandes weder ausdrUcklich erwähnt noch irgendwie angedeutet
wird. Dass aber mit dem Fortbestande dieses Gemeindeverban­
des die Connscation des Grundeigenthums unverträglich ist
um so weniger zu erweisen, da von dieser Massregel die Gewerh
und Handel treibende Bürgerschaft gar nicht berührt wUl'de.
Wehn dann ferner hervorgehoben wird, dass die Massregel dem
mytilenäischen Demos gegenüber, der an dem AbfaU unschuldig
und der natürliclll~ Verbündete der Athener war, unpolitisch und
ungerecht gewesen sei, so ist ja, abgesehen davon, dass auoh
dieses unpolitische und ungereohte Verfahl'en naoh dem exorbi­
tanten Beschlusse, welchen die Athener in der ersten Aufregung
fassten (ilI 36, 2), nicht ganz unbegreiflich wäre, nicht bewiesen,
dass derselbe von der allgemeinen Gütereinziehung bet,roffen wor­
den sei. Bestand der Demos aus Handel- und Gewerbtreibenden,
der Adel aus Grundbesitzern, so war das nicbt der FalL Daher
ist auch von keiner Bedeutung die aus Alltiphon's Rede über den
Mord des Herodes angezogene Stelle: § 77 E:rrEl be U/l€le;; TOUe;;
uhioue;; TOtlTWV El<OAQlJUTE . . ., TOle;; b' a.hAOle;; MUTIAllvuiou;
(fbetuv ebWl<UTE Otl<€'iv .nv (f(p€T€paV utmliv. Sie wiirde Ubrigens
auch anderenfalls nicht widersprechen, da die früheren Land­
eigenthümer ja als Erbpächter in ihrem Lande wohnen blieben.
Dass der Redner § 79 die Leiden hervorhebt, welche Mytilene
in Folge des Abfalls betro:lIen ämlert daran nichts. WaB nun
den Hauptgrund betrifft, so man, wenn auch die yon MUHer-
Strübing verwendeten Ansätze nicht durchaus sicber sind und es
zweifelhaft bleibt, ob und in wie weit im allgemeinen und in
Rücksicht auf die besonderen hier yorliegenden Verhältnisse le8°
bischer Grund und Boden dem attischen, wie es VOll Müller­
Strübing geschehen ist, an Wel'th gleichgcstellt werden kann,
doch so viel zugeben kÖllnen, dass der den Lesbiern auferlegte
PMhtzins gegenüber dem Bodenwerth in Attika ein unverhält­
nissmässig geringer war. Das aber flndet aus dem Berichte des
Thukydides selbst, wie icb bereits in den Götting. gel. Anz. 1882
S. 107 f. bemerkt habe, seine Erklärung. Wenn nach demselben
sämmtliche Lalldloose in Erbpaoht gegeben worden Billd und kein
eilltzi~~er athenischer Kleruche die Bewirthschaftung seines Looaes
selber übernommen hat, 80 erklärt sich das nur daraus, daBs
durch eine ausdrückliche allgemeine Bestimmung yon vornherein

1 In 'den Worten ~1rElIl0VIlE. 'l"Ytv ~au'rwv 1Hnpl1la dvdcrTllTOV TE­
VOjJ.€Vy\V heisst dvticrTaTo~ nicht 'unterthiinig" wie Holzapfel meint (die­
ser Sinn kann weder aus der Grundbedeutung von dvlcrTlljJ.l abgeleitet
noch durch irgend ein sicheres Beispiel belegt werden), sondern 'ver­
he?rt' vie bei ThuQ. VIII 24. 3 und dVEl1TI'JKWC; bei Herod. V 29; ebenso
~elsst ~vticrmTa 1r01EIV 'verheeren' bei Herod. I 177, wo Sohweighiiuser
1I!l lexlC. Herod. ohne Grund subigere übersetzt, in welchem 8inne man
hier ebenso das Medium erwarten würde wie bei U1roxElpta E1ror(lcraTo
Herod. I 178, worauf er hinweist.
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tur sämmtliche Loose die Erbpacht zugestanden war; eine solche
Bestimmung ,aber kann nur wirksam werden, wenn zugleich der
Pachtzins festgestellt wird; denn a'ndernfalls würg.e ja die Durch­
führbarkeit derselben in jedem einz~lnen Falle davon ahhangen,
ob bezüglich des Paohtzinses eine Vereinbarung mit dem Eigen~

thümer zu stande käme oder nicht. Dass nun auch in Wirklich­
keit wie die Erbpacht so der Paohtzins durch allgemeine Bestim­
mung festgesetzt war, folgt aus der Gleichheit desselben für alle
Loose; denn dass bei 2700 Loosen diese durch eine freie Verein­
barung zwisohen Eigenthümern und Päohtern zu stande gekom­
men sei, ist undenkbar. Wenn es bei Thukydides von den Athe­
nern heisst O'Cj)wv aUTwv K1\llPouxoU~ TOU~ Äax6VTa~ dITeIT€/;l\jJav,
so ist das nur geschehen, damit die Kleruchen bei der Verthei­
lung der Loose persönlich gegenwärtig wären und ihr Eigenthum
anträten. ,Mit dieser Auffassung,' auf welche Holzapfel keine
Rücksicht hat nehmen können, da sie ihm erst nachträglich be­
kannt geworden ist, steht auch der Wortlaut Ol~ '&pTUPIOV AeO'­
ß10l mEu,ll€VOl TOV KÄ~POU EMUcrTOU ToD EVl<WTOD bUo /lvii~

Cj)ep€lV mhol EiPTUl:OVTO T~V T~V, wo ot~ (TOI~ KÄTlPOUXOt<;) nur
zu Cj)epuv gehört, im besten Einklang. Denn das TuEa0'8m ge­
schah offenbar in einem nach vorhergehender Verhandlung mit
den Lesbiern gefassten Beschluss der Athener. Man vergleiche
Th. I 99, 3, wo ein gegenseitiger Vertrag vorauszusetzen ist,
und I 101, 3. 108, 4. 117, 3, wo ein solcher ausdrücklich er­
wähnt wird, und was über den Gebrauch des Wort,es Böckh
Staatsh. II S. 614 bemerkt. Ist nun den Lesbiern durch Be­
schluss der Athener gegen einen bestimmten Pachtzins die Erb­
pacht zugestanden worden, so hindert nichts anzunehmen, ja es
scheint sogar natti.rlich, dass die Härte der Confiscation durch
eine niedrige Bestimmung des Pachtzinses gemildert worden ist.
Es liegt nun sehr nahe zu denken, dass es im Wesentlichen dill
früheren Eigenthümer oder deren Familien gewesen Rind, welche
die Erbpacht übernahmen. Damit erledigt sich auohder Ein­
wand, dass der geflammte Bodenertrag nicht so hoch und dem­
gemäss der Pachtzins nicht so niedrig dÜrfe gewesen sein, dass
der lesbische Pächter sich besser gestanden habe a.ls der athe­
nische EigenthÜmer. Denn der friihere EigenthÜmer hatte in
jedem Falle von der MaRsregel Verlust, der athenische Kleruche
aber Gewinn. Ist nun, wie es mir wahrscheinlich, zum mindesten
aber möglioh ist, der Demos der Mytilenäer von der Confiscation
nioht betroffen und, ausserdem ein niedriger Paohtzins normirt
worden, so erscheint die ganze Massregel durchaus nioht mehr
so schroff und unbillig, und das ist es ja auch, was diejenigen,
welche an der bezüglichen Stelle des Thukydides Anstoss neh­
men, erstreben.

Es steht aber der TIeberlieferung des Thu~ydides nicht nur
nichts entgegen, sondern sie wÜ'd e.uch bestätigt durch Diod. XII
55, 10 T~V MO'ßov oÄTlV ITÄ~v T~(,; MTJeu/-l-vaiwv xwpa(,;KaT€~

KÄTJPOUXTJO'o'v. Denn wenn Holzapfel diese Angabe Diodor's auf
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ein durch Flüchtigkeit entstandenes Missverständnisszurückführen
will, so heisst das doch nur ein hinderliches Zeugniss durch eine
willkürliche, lediglich der aufgestellten Ansicht zu Liebe ge­
machte Annahme beseitigen. Berichtet Diodor hier nach EphoroB,
so tritt dessen Autorität der Ueberlieferung des Thukydides
schützend zur Seite; hat er aber, was mir für seine ganze Er­
zählung von Lesbos' Abfall und Unterwerfung wahrscheinlich ist,
den Thukydides selbst vor Augen gehabt, so ist zu erschliessen,
dass er an der fraglichen Stelle des Thukydides dasselbe gelesen
hat, was auch wir in unserem Texte finden.

Münster. J. M. Stahl.

Ueber Psendolysias' Epitaphios.

Schon im Alterthum fiel die durchgehende Uebereinstimmung
von Isokrates Panegyrikos mit dem unter dem Namen de.s Lysias
überlieferten· AOrO\i; ETIlTlXeplO\i; auf, man betrachtete Isokrates als
Plagiator, der den Lysias in gradezu unverschämter Weise aus­
geschrieben hab~. Die Alten befolgten in der Aneignung fremden
literarischen Eigenthums weniger strenge Grundsätze, indessen
die wiederholte Hervorhebung der Benutzung des Epitaphios
seitens des Isokrates (cf. Eckert, de Epitaphio Lysiae falso tri­
buto, Berlin 1868. p. 24 A. 44) zeigt uns, dass selbst ihnen
eine solche wörtliche Herübernahme fremder Gedanken die Gren­
zen des Erlaubten überschritt. Wer mit den Alten an der Echt­
heit des Lysianischen Epitaphios festhält, muss gleichfalls Isokrates
als Abschreiber des Lysias ansehen. Diese Annahme wird um
so misslicher, da die Abfassung des als echt vorausgesetzten
hOrO\i; Emra.eplOt; nur wenige Jahre der Veröffentlichung des Pan­
egyrikos vorausliegen könnte. Dazu kommt, dass Lysias Thu­
kydides gegenüber dieselbe Stellung einnehmen würde (vgl.
§ 48-'-53 mit Thuk. I 105), wie Isokrates Lysias gegenüber;
auch dies sei Beweis für die Ansicht, welche den Verfasser des
Epitaphios aus Isokrates schöpfen lässt. Auch mit den eigenen
Zeugnissen des Isohates liesse sich die Annahme der Autorschaft
des Lysias nur schwer vereinigen. Jener erklärt, dass el' die
von den Leichenrednern betretenen Bahnen verlassen und nur das
hervorheben wolle, was jene unberücksichtigt gelassen h.aben:
IV 74 Kahm 11' ou AEA1l8€v, on xaA€1TOV E<Jnv Ü<J'l'aTOV ETI€A­
8ov'l'a AErElV TI€Pl TIparlla.TWv mXAm TIpOKaTE1AllllllEVWV KalTI€pl
WV 01 Ila.Al<JTa bUV1l8EVT€t; nDv TIOAmuV €lTI€LV ETI!. TOLt; bllIlO<Jiq.
SamOIlEvmt; TIOHa.Kl\i; EtP~Ka<J1V' fivarKll rup TU IlEV IlEr1<JT'
aUTWV ~bll KaTaK€xpfj<JSm, 1l1KPU bE Tlva TIapaAtA€lepSm' 0IlWt;
b' EKTWV tl1TohoiTIWV, ETIElb~ <JUllepEPEl TOLt; TIparlla<JtV, OUK
OKVllTEOV IlVll<JSfjV(U TIEp!. mhwv. Interessant ist es, selbst dieser
Erklärung in dem Epitaphios' wieder zu begegnen, nur ist sie
hier gerade ins Gegentheil umgeändert: § 2 To<Jm1Tllv rup aep­
tlOYtaV trapE<JK€ua<JEV ~ TQUTWV apET~ Kal TOlt; TI01ElV buVallE-




